
Es werden folgende Materialien im Gemisch 
angenommen:
• Papier, Pappe, Kartonagen
• Verpackungen 
• Holz, Holzabfälle, Spanplatten
• Textilien, Bekleidung, 
• Teppiche, Teppichböden
• Schrott, Metalle, Kabel, Bleche
• Kunststoffe, Folien, Gummi, Verbundstoffe

Annahmebedingungen:
• Die Abfälle müssen „unberaubt“ sein.
• Die Abfälle dürfen nicht vorsortiert oder vorbehandelt sein.
• Die Abfälle  müssen trocken, sortierfähig, staubfrei und 

schredderfähig sein.
• Die Abfälle müssen denen im Vertrag vereinbarten ASN ent-

sprechen.

Ihr kommunaler Partner

Annahmebedingungen für

Gewerbeabfälle  
zur Sortierung



• Der Störstoffanteil darf max. 5 Gewichts-% pro Anlieferung 
nicht überschreiten.

• Der Dämmstoffanteil darf max. 5 Vol.-% pro Anlieferung 
nicht überschreiten.

• Die Anlieferung hat in loser Schüttung zu erfolgen.
• Die Stückgröße darf max. 200 cm x 100 cm x 20 cm betragen.
• Das Stückgewicht darf max. 100 kg betragen.

Nicht enthalten sein dürfen:
• Abfälle zur Beseitigung, Hausmüll, Restmüll, Nassabfälle
• Abfälle mit schädlichen Anhaftungen (Sonderabfälle) und 

alukaschierte Materialien
• Essensreste (Küchen- und Kantinenabfälle), Garten- und 

Parkabfälle, tierische Abfälle
• Bitumen und teerhaltige Abfälle, Dachpappe
• Matratzen, lange Bänder, Videokassetten und Tonbänder
• Ballenware, Rollenware, befüllte Big-Bags und Fässer
• Altreifen und Baggerketten
• Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK, Fiberglas)
• Kohlenstoff- bzw. Carbonfaserverstärkter Kunststoff (KFK/CFK)
• Gefährliche Abfälle, Radioaktive Abfälle
• Flüssige Abfälle und pastöse Abfälle
• Stäube und Granulate
• Dämmstoffe (hier: Mineralwolle, Steinwolle, Glaswolle)
• Asbest (Asbestzementplatten, Nachtspeicheröfen)
• Elektronikschrott, Batterien und Akkumulatoren
• Infektiöse Abfälle, Klinikabfälle und Stoffe akuter Toxizität
• Explosionsgefährliche Stoffe und Behälter mit explosions-

gefährlichen Inhalten
• Selbstentzündliche, Brandauslösende und Brandfördernde 

Stoffe
• Gasflaschen, Feuerlöscher und sonstige Druckbehälter oder 

ähnliche Abfälle



Durch unser Annahmepersonal findet in jedem Fall eine Inaugen-
scheinnahme des angelieferten Materials statt. Sollte nach dem 
Entladen erkennbar werden, dass die Anlieferungen beraubt, vor-
sortiert und/ oder unerwünschte Stoffe in der Anlieferung enthalten 
sind, muss der Anlieferer die Mehrkosten für die fachgerechte Ent-
sorgung übernehmen oder die umgehende Rücknahme des Materials 
gewährleisten. Der Mehrpreis für vorsortierte Abfälle beläuft sich auf 
mindestens 40 €/t; die Rückverladung wird mit mindestens 300 €/ 
Verladung berechnet. Wir behalten uns vor erhöhten Aufwand in Rech-
nung zu stellen.


